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In den Eignungskriterien wird die Anwendung des BAP- oder iGZ-

Tarifvertrags gefordert.

Gehen wir richtig in der Annahme, dass ab dem 01.01.2026 auch der 

neue GVP-Tarifvertrag als gleichwertig anerkannt wird und somit 

dieses Kriterium erfüllt?

Darüber hinaus bitten wir um Bestätigung, ob die entsprechende 

Formulierung für diese sowie für zukünftige Ausschreibungen 

angepasst bzw. ergänzt wird.

Das ist korrekt. Ab dem 01.01.2026 gilt der neue GVP-Tarifvertrag. 

Das Eignungskriterium wird daher wie folgt angepasst:

Der Verleiher bestätigt, dass er folgenden Branchenzuschlagstarifvertrag in seiner 

jeweiligen Fassung anwendet: Tarifvertrag über Branchenzuschläge für 

Arbeitnehmerüberlassungen in der Chemischen Industrie zwischen 

Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP) und IG BCE (TV BZ Chemie). 

Wir bitten um Bestätigung. Eine Überarbeitung/Korrektur zu diesem Kriterium 

sowie aller relevanten Ausschreibungsunterlagen erfolgt aktuell noch und wird 

mittels einem Korrekturzyklus für alle Bieter spätestens Anfang Januar 2026 

veröffentlicht bzw. zur Verfügung gestellt.
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